
Info 2Allgemeine Vertragsbedin -
gungen zum Servicehandbuch
für Aussteller (AVB)

1. Die nachfolgenden AVB gelten im Verhältnis Aussteller/
NürnbergMesse GmbH (im folgenden  NürnbergMesse), wenn die
NürnbergMesse Veranstalter ist. 

2. Entgegenstehende Vertragsbedingungen des Ausstellers werden nicht
anerkannt. Nebenabreden werden nur durch schriftliche Bestätigung
der  NürnbergMesse wirksam. 

3. Die bei der  NürnbergMesse bestellten Services werden von der
NürnbergMesse unmittelbar oder durch den jeweils auf dem Vordruck
des Servicehandbuchs für Aussteller genannten  ServicePartner als Sub-
unternehmer erbracht. Die Vordrucke sind bei Bestellungen zu ver-
wenden. Gezeigte Bilder sind Beispieldarstellungen.

4. Werden  ServicePartner als Subunternehmer für die  NürnbergMesse
tätig, gelten auch die „Besonderen Servicebedingungen“ des Service-
Partners. Die „Besonderen Servicebedingungen“ gelten neben den
vorrangigen AVB.

5. Die Gültigkeit der „Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Messen
und Ausstellungen“ sowie der „Besonderen Teilnahmebedingungen“
der  NürnbergMesse werden durch die AVB nicht berührt. Bei Wider-
sprüchen zu den AVB sind die „Allgemeinen Teilnahmebedingungen
für Messen und Ausstellungen“ und die „Besonderen Teilnahmebedin-
gungen“ vorrangig.

6. Die  NürnbergMesse ist nicht verpflichtet, die vom Aussteller gemach-
ten Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Zwei-
fel gehen zu Lasten des Ausstellers.

7. Werden Services der  NürnbergMesse durch  ServicePartner erbracht,
erfolgt die Abrechnung unmittelbar durch den  ServicePartner im
Namen und auf Rechnung der  NürnbergMesse. Inkasso während der
Messe am Stand ist zulässig. Folgende Kreditkarten werden angenom-
men: MasterCard, American Express, VISA, Diners Club.

8. Soweit nichts anderes angegeben ist, sind alle Preise Nettopreise und
verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zahlungen sind
nach Rechnungserhalt sofort und ohne Abzug fällig. Die Rechnungs-
stellung erfolgt in EUR.

9. Gerät der Aussteller mit seinen Zahlungen in Verzug, sind 8% Ver-
zugszinsen über dem jeweils aktuellen Basiszinssatz der Deutschen
Bundesbank, oder dem durch die Europäische Zentralbank bestimmten
Nachfolgeinstrument zu zahlen.

10. Wird die vertraglich vereinbarte Leistung durch den ServicePartner
mangelhaft oder unvollständig erbracht, so sind Ansprüche ausschließ-
lich gegenüber dem  ServicePartner geltend zu machen.

11. Der Aussteller ist verpflichtet, die für ihn erbrachten Leistungen unver-
züglich auf Mängel und Vollständigkeit zu überprüfen. Offensichtliche
Mängel oder Unvollständigkeiten hat er zur Vermeidung des Verlustes
sämtlicher Ansprüche unverzüglich nach Feststellung schriftlich gegen-
über dem  ServicePartner zu rügen.

12. Die  NürnbergMesse haftet nicht für Personen- oder Sachschäden
irgendwelcher Art, es sei denn, die  NürnbergMesse oder ihre Erfül-
lungsgehilfen haben den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt. Diese Beschränkung gilt nicht für eine Verletzung vertrags-
wesentlicher Pflichten. 

13. Erfüllungsort ist Nürnberg. Es findet ausschließlich deutsches Recht
Anwendung.

14. Der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Nürnberg, wenn die
Vertragsparteien Kaufleute sind oder der Aussteller keinen allgemei-
nen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat.

15. Sollte eine Bestimmung dieser AVB unwirksam sein oder werden, so
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt.

16. Nach der Zulassung hat der Aussteller die volle Miete auch dann zu
zahlen, wenn er absagt oder nicht teilnimmt. Der Veranstalter behält
sich darüber hinaus vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen.
Storniert der Aussteller die Bestellung von Miet-Ausstellungsständen
und/oder weiteren Dienstleistungen bis 2 Wochen vor Beginn der
jeweiligen Veranstaltung, so ist der Veranstalter berechtigt, 25% des
bestellten Wertes als Kostenbeteiligung zu berechnen. Bei einer kurz-
fristigeren Stornierung werden 75% des bestellten Wertes in Rech-
nung gestellt. Dem Aussteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass
die von ihm verlangte Kostenbeteiligung zu hoch sei.
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(Fortsetzung)

8. WLAN (Wireless Local Area Network) 
Die Einrichtung eines WLAN (Wireless Local Area Network) ist
Aus stellern nur nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung
durch  den MesseService gestattet (siehe Vordruck P5).
Ein WLAN kann zu technischen Schwierigkeiten führen. Es ist daher
genehmigungspflichtig. Der Aussteller haftet für Schäden, welche
durch den Betrieb eines nicht genehmigten WLAN entstehen. Die
Abteilung MesseService ist gerne bei der Einrichtung und Genehmi-
gung behilflich.
Siemens Enterprise Communications ist auf dem Gelände der
NürnbergMesse alleiniger Anbieter einer WLAN Infrastruktur mit kom-
merzieller Nutzung. Die NürnbergMesse räumt Siemens Enterprise
Communications für den flächendeckenden WLAN Service auf dem
Gelände der NürnbergMesse eine exklusive Frequenzhoheit über die
Kanäle 2 bis 13 für WLAN im 2,4 GHz Band ein.
Für alle anderen Anwendungen/WLAN-Netze, sowohl für den Betrieb
durch ServicePartner der NürnbergMesse (Siemens Enterprise Commu-
nications), als auch für den Betrieb von durch Aussteller selbst erstell-
ten Funknetzen/WLAN-Netzen, steht auf dem Gelände der
NürnbergMesse ausschließlich der Kanal 1 im 2,4 GHz Band (2412
MHz) zur Nutzung zur Verfügung.
Die NürnbergMesse behält sich das Recht vor, in Abhängigkeit der
Anzahl und räumlichen Zuordnung pro Halle, Genehmigungen/
Anmeldungen für ausstellereigene WLAN-Netze zu verweigern bzw.
nicht zu genehmigen. 
Im Rahmen der Qualitätssicherung werden sowohl nicht angemeldete
und genehmigte WLAN-Netze, als auch WLAN-Netze mit zu starker
Sendeleistung identifiziert und die Betreiber verständigt. Diese Netze
können evtl. nach Prüfung noch genehmigt werden oder sind auf
Verlangen der NürnbergMesse zu deaktivieren– ein Rechtsanspruch
auf eine Genehmigung besteht nicht. 
Ist keine einvernehmliche Lösung möglich, werden für den Fall des
widerrechtlichen Betriebes dieser WLAN-Netze, technische Maß -
nahmen gegen deren Betrieb eingesetzt.

9. Messepriorität
Für die Veranstaltung wird beim Bundesministerium für Justiz Messe-
priorität beantragt. Die Prioritätsbescheinigung sichert gewisse Schutz-
rechte bis zur Anmeldung bei einem Patentamt im In- und Ausland.
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